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Berufseinstieg Arbeitsschutz Fragebogen
FRAGEN:	
Frage 1: Ordnen Sie nachfolgende Vorschriften den entsprechenden beiden Spalten richtig zu: 
a)	Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), 
b)	DGUV-Regel 100-001 (DGUV-Vorschrift 1),
c)	DGUV-Information 203-085 (Arbeiten unter der Sonne),
d)	SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV),
e)	BGHM-Handlungshilfe für lüftungstechnische Maßnahmen,
f)	TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe, Asbest), 
g)	Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV).

	Staatliche Rechtsvorschriften; Regeln des Bundes und der Länder
	Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger

	
	

	
	




Frage 2: Was verbirgt sich hinter den folgenden Begriffen? Bitte erläutern Sie kurz und knapp!

	a) Arbeitsschutz
	

	b) Arbeitssicherheit
	

	c) Gesundheitsschutz
	

	d) Unfallverhütung
	




Frage 3: Welchem Zweck dient das Verbandbuch? Erläutern Sie kurz!


Frage 4: Funktionsträger im Arbeitsschutz. Nennen Sie 4 betriebliche Personen/Funktionsträger und skizzieren Sie kurz deren (Haupt-)Aufgaben!

	Betriebliche Person (Funktionsträger)
	Aufgaben

	
	

	
	

	
	

	
	




Frage 5: Verpackungen, die gefährliche Stoffe oder ein gefährliches Gemisch enthalten, müssen zum Schutz des Verwenders und der Umwelt eine Kennzeichnung tragen, wenn die Stoffe oder Gemische in den Verkehr gebracht oder Tätigkeiten damit durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang haben Sie die beiden Begriffe „P-Satz“ und „H-Satz“ kennengelernt. Erläutern Sie kurz die beiden Begriffe!


Frage 6: Nennen Sie 4 Beispiele für Anlässe zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung!


Frage 7: Im Arbeitsschutz werden Schutzmaßnahmen nach einer bestimmten Reihenfolge abgeleitet (Maßnahmenhierarchie). Zeigen Sie auf, mit welchen Maßnahmen Sie sich selbst und Ihre Kollegen schützen können.

Frage 8: An den inhaltlichen Aufbau (Zwischenüberschriften) von Betriebsanweisungen werden zwecks besseren Verständnisses bestimmte Anforderungen gestellt. Bringen Sie folgende Inhalte einer Betriebsanweisung in die richtige Reihenfolge: „Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln“, „Erste Hilfe“, „Gefahrstoffbezeichnung“, „Sachgerechte Entsorgung“, „Verhalten im Gefahrfall“ und „Gefahr für Mensch und Umwelt“.
Was ist der Unterschied zwischen einer blauen und einer orangenen Betriebsanweisung?

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	




Frage 9: In engem inhaltlichem Zusammenhang mit der REACH-Verordnung, dem derzeit gültigen europäischen Chemikalienrecht, steht die CLP-Verordnung. Wofür steht die ­Abkürzung „CLP“?


Frage 10: Bei gefährlichen Arbeiten gelten für Jugendliche ­Beschäftigungsverbote. Nennen Sie 3 gefährliche Arbeiten, bei denen Jugendliche nicht beschäftigt werden dürfen.



Musterlösungen:	
Musterlösung zu Frage 1:

	Staatliche Rechtsvorschriften; Regeln des Bundes und der Länder
	Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger

	a) Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
	b) DGUV-Regel 100-001 (DGUV-Vorschrift 1)

	d) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV)
	c) DGUV-Information 203-085 (Arbeiten unter der Sonne)

	f) TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe, Asbest)
	e) BGHM-Handlungshilfe für lüftungstechnische Maßnahmen

	g) Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV)
	




Musterlösung zu Frage 2:

	a) Arbeitsschutz
	Schutz der Beschäftigten vor berufsbedingten Gefahren und schädigenden Belastungen. Ziel ist der gefahrenfreie Zustand bei der Berufsausübung (Arbeitssicherheit und Arbeitserleichterung).

	b) Arbeitssicherheit
	Gefahrenfreier Zustand bei der Berufsausübung.

	c) Gesundheitsschutz
	Medizinische Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit bei der Arbeit.

	d) Unfallverhütung
	Planung und Durchführung von Maßnahmen, durch die Unfälle vermieden werden sollen.




Musterlösung zu Frage 3:
Jeden Arbeitsunfall auch ohne Arztbesuch in Verbandbuch eintragen. Das Verbandbuch befindet sich an einem bekannten Ort.
Das Verbandbuch dient der Nachweispflicht gegenüber der Berufs­genossenschaft.

Musterlösung zu Frage 4:

	Betriebliche Person (Funktionsträger)
	Aufgaben

	Arbeitgeber
	ist verantwortlich für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Betrieb
muss Gefährdungsbeurteilungen durchführen und entsprechende Schutzmaßnahmen veranlassen
bestellt Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer, Betriebliche Beauftragte …
veranlasst die Bildung eines Arbeitsschutzausschusses
sorgt für die Unterweisung der Mitarbeiter

	Mitarbeiter
	müssen Maßnahmen unterstützen (alle, zur Arbeitssicherheit)
müssen Weisungen befolgen (spezielle, zu Sicherheitsarbeiten)
müssen persönliche Schutzausrüstungen benutzen 
müssen sicher arbeiten (bestimmungsgemäß und befugt)
sollen Vorschläge machen (für Sicherheit und Gesundheitsschutz)
müssen für die eigene Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und die anderer Betroffener („Dritter“) sorgen
müssen Mängel unverzüglich beseitigen oder, wenn sie dazu nicht in der Lage sind, sie unverzüglich dem Vorgesetzten melden

	Betriebsärzte
	haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Sie haben insbesondere 
den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen in allen arbeitsmedizinischen Fragen, z. B. hinsichtlich der Ergonomie, Hygiene, Arbeitszeit, Organisation der Ersten Hilfe, des Einsatzes von Körperschutzmitteln, der Arbeitsabläufe etc. zu beraten.
die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu versorgen und zu beraten sowie die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten.
die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten.
darauf hinzuwirken, dass sich die im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu informieren und bei der Einsatzplanung und Schulung der Ersthelfer und des medizinischen Hilfspersonals mitzuwirken.

	Fachkraft für Arbeitssicherheit
	berät den Arbeitgeber
bei Planung und Ausführung von Betriebsanlagen 
bei Beschaffung und Einführung von Arbeitsmitteln, Verfahren usw.
bei Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln
bei Gestaltung von Arbeitsplätzen (einschließlich Fragen der Ergonomie)
bei der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen
überprüft Betriebsanlagen, technische Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren.
beobachtet die Realisierung des Arbeitsschutzes durch:
Feststellen von Mängeln und Gefahren
Vorschläge zur Verhütung von Gesundheitsschäden und Unfällen
Untersuchen und Auswerten von Arbeitsunfällen
unterweist alle Beschäftigten in Unfall- und Gesundheitsgefahren.

	Sicherheits­beauftragte
	unterstützen die unmittelbaren Vorgesetzten und ihre Kollegen in allen Fragen des Arbeitsschutzes.
achten darauf, dass beispielsweise Schutzeinrichtungen und persönliche Schutzausrüstungen benutzt werden.
motivieren die Kollegen zu sicherem Verhalten und sind selbst gute Vorbilder.




Musterlösung zu Frage 5:
Gefahrenhinweise, die sogenannten „H-Sätze“, sind von der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung) vorgeschriebene Bestandteile von Kennzeichnungsetiketten. 
Bei den H-Sätzen handelt es sich um einschlägige Gefahrenhinweise: H kommt dabei von der englischen Bezeichnung „Hazard Statement“. Beispiel: H331 „Giftig beim Einatmen“.
Sicherheitshinweise, die sogenannten „P-Sätze“, sind von der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung) vorgeschriebene Bestandteile von Kennzeichnungsetiketten. Bei den P-Sätzen handelt es sich um einschlägige Sicherheitshinweise: P kommt aus dem englischen „precaution“, also Vorsichtsmaßnahme. Beispiel: P270 „Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen“.


Musterlösung zu Frage 6:
Wann ist eine Beurteilung bzw. Neubewertung durchzuführen?
An allen bestehenden Arbeitsplätzen als Erstanalyse
In regelmäßigen Abständen an bestehenden Arbeitsplätzen, insbesondere bei relevanten Änderungen von Vorschriften bzw. des Standes der Technik
Bei Erweiterung/Umbau von Einrichtungen, Anlagen usw.
Bei wesentlicher Änderung der Nutzung von Einrichtungen, Anlagen usw.
Bei der Anschaffung neuer Maschinen und Produktionsausrüstungen
Bei wesentlichen Änderungen der Arbeitsorganisation
Nach Unfällen, Beinaheunfällen und berufsbedingten Erkrankungen


Musterlösung zu Frage 7:
Auswahl von Arbeitsschutzmaßnahmen nach dem sogenannten 
S-T-O-P-Prinzip:
„S“ wie Substitution (Ersatz, Auswechslung)
„T“ wie technische Maßnahmen,
„O“ wie organisatorische Maßnahmen und
„P“ wie personen- und verhaltensbezogene Sicherheitsmaßnahmen.
Die Reihenfolge dieser Aufzählung entspricht zugleich der Rangfolge der durchzuführenden Maßnahmen.
Die beste Maßnahme ist immer, die Gefährdung zu vermeiden oder ganz auszuschalten. Beispielsweise können gesundheitsgefährdende Stoffe durch harmlosere ersetzt (substituiert) werden.
Wo das nicht möglich ist, muss die Gefährdung so gering wie möglich gehalten werden. In der Regel sind technische Lösungen (z. B. geschlossene Systeme, sicherere Verfahren etc.) für den Arbeitsschutz am wirksamsten.
Sie haben Vorrang vor organisatorischen Regelungen und personen- und verhaltensbezogenen Sicherheitsmaßnahmen.


Musterlösung zu Frage 8:
Inhalte einer Betriebsanweisung „Gefahrstoffe“:
1. Gefahrstoffbezeichnung
2. Gefahr für Mensch und Umwelt
3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
4. Verhalten im Gefahrfall
5. Erste Hilfe
6. Sachgerechte Entsorgung
Blaue Betriebsanweisungen handeln von Arbeits- und Betriebsmitteln, orangene von Gefahrstoffen.
Beachten Sie: Diese Farben sind nicht vorgeschrieben, werden in der Praxis aber meist so verwendet.


Musterlösung zu Frage 9:
Die CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) ist das derzeit gültige EU-Recht zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von chemischen Stoffen und Gemischen. Diese Verordnung steht in engem inhaltlichem Zusammenhang mit der REACH-Verordnung. CLP steht für Einstufung („Classification“), Kennzeichnung („Labeling“) und Verpackung („Packaging“) von chemischen Stoffen und Gemischen.


Musterlösung zu Frage 10:
Jugendliche dürfen nicht mit gefährlichen Arbeiten beschäftigt werden. Das sind:
Arbeiten, die ihre physische und psychische Leistungsfähigkeit übersteigen
Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind
Arbeiten, die mit besonderen Unfallgefahren verbunden sind, die wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder wegen mangelnder Erfahrung nicht erkennbar oder nicht abwendbar sind
Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch Hitze, Kälte, starke Nässe, Lärm, Erschütterungen oder Strahlen gefährdet wird
Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne des Chemikaliengesetzes ausgesetzt sind
Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind
Arbeiten, die am Akkord oder am Fließband erfolgen oder die durch ein vorgegebenes Tempo bestimmt werden
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